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Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

1. VERFAHREN 

(1) Am 15. Januar 2008 hat Deutschland der Kommission Maßnahmen zugunsten der Platin 
317. GmbH (künftig: Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken - 
nachfolgend „SdB“ genannt) notifiziert.  

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE  

2.1. Die Begünstigte 

(2) Die Begünstigte ist die SdB. Deren Anteile werden zu  [80-95]∗ % - vermittelt über eine 
Tochtergesellschaft - vom Prüfungsverband deutscher Banken e.V. (nachfolgend 
„Prüfungsverband“ genannt), Köln, gehalten. Der Prüfungsverband ist ein eingetragener 
Verein privater Banken, dessen Aufgabe in der Interessenwahrung seiner Mitglieder 
besteht; insbesondere wird der Prüfungsverband als Prüfungseinrichtung des 
Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (nachfolgend 
„Einlagensicherungsfonds“ genannt) tätig. Die verbleibenden  [5-15] % der Anteile an 
der SdB werden vom Bundesverband deutscher Banken e.V. (nachfolgend „BdB“ 
genannt) gehalten. Der BdB ist die Interessenvertretung der privaten Banken in 
Deutschland. 

2.2. Die Ereignisse, die zur Einrichtung der Beihilfe führten  

(3) Im Zuge der seit Mitte 2007 anhaltenden globalen Finanzmarktkrise musste die US-
amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Holdings, Inc., New York, am 15. 
September 2008 bei den amerikanischen Behörden Gläubigerschutz nach Chapter 11 
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des U.S. Bankruptcy Code beantragen. Da die Liquiditätsversorgung der deutschen 
Tochtergesellschaft, der Lehman Brothers Bankhaus Aktiengesellschaft (nachfolgend 
„Lehman Brothers Deutschland“ genannt), nicht mehr gewährleistet war, ordnete die 
deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin am 15. September 2008 ein 
Veräußerungs- und Zahlungsverbot an. Am 28. Oktober 2008 stellte die BaFin fest, dass 
der Entschädigungsfall nach dem Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz (nachfolgend „EAEG“ genannt) eingetreten war. Am 13. 
November 2008 erfolgte auf Antrag der BaFin die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Lehman Brothers Deutschland wegen Überschuldung. 

(4) Lehman Brothers Deutschland ist Mitglied zweier Sicherungseinrichtungen: 

• Wie alle privaten Banken ist sie gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 1 EAEG der 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (nachfolgend „EdB“ genannt) 
zugewiesen, die vor allem privaten Einlegern 90% der Einlagen, maximal aber EUR 
20.000 entschädigt. 

• Darüber hinaus wirkt Lehman Brothers Deutschland freiwillig im 
Einlagensicherungsfonds mit. Diese Selbsthilfeeinrichtung des privaten deutschen 
Bankgewerbes ist ein unselbständiges Sondervermögen des BdB.1 Der 
Einlagensicherungsfonds kann bei drohenden oder bestehenden finanziellen 
Schwierigkeiten einer Mitgliedsbank deren Einleger entschädigen, um das Vertrauen 
in die privaten Kreditinstitute zu sichern. Die Haftung umfasst die in 
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ bilanzierten Verbindlichkeiten einer Bank 
(also nur solche gegenüber Nicht-Kreditinstituten), allerdings begrenzt auf einen 
Betrag von 30 Prozent des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals dieser Bank pro 
Einleger. Im Falle der Lehman Brothers Deutschland ist die Haftung dabei auf ca. 
EUR 285,1 Mio. pro Einleger beschränkt, wobei, soweit gegenwärtig erkennbar, 
kein Entschädigungsgläubiger eine höhere Einlage hat. Die Entschädigung des 
Einlagensicherungsfonds besteht subsidiär zu jener der EdB. 

(5) Die Entschädigung der Einleger der Lehman Brothers Deutschland soll bis zum 3. 
Februar 2009 abgewickelt sein, da die Gläubiger der Bank aufgefordert sind, bis zum 
Ablauf dieses Tages ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden. Da die 
Ansprüche der Einleger, soweit sie entschädigt werden, auf die Sicherungseinrichtungen 
i.S.d. § 23a des Gesetzes über das Kreditwesen (nachfolgend „KWG“ genannt) 
übergehen, müssen diese sich als Gläubiger anmelden, damit sie bei der Verteilung der 
Insolvenzmasse berücksichtigt werden. 

(6) Der Einlagensicherungsfonds hat in Höhe von EUR [5,5-7,5] Mrd. Einleger von 
Lehman Brothers Deutschland zu entschädigen. Die Entschädigungsaktion umfasst ca. 
400 institutionelle Einleger, primär Kommunen und Gemeinden, Verbände, 
Versorgungseinrichtungen, kirchliche Einrichtungen und Versicherungsgesellschaften. 
Dagegen ist die von der EdB zu leistende Entschädigung wegen der geringen Zahl der 

                                                 
1  Der Einlagensicherungsfonds ist grundsätzlich offen für  deutsche Bankentochtergesellschaften 
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privaten Einleger und der Beschränkung der Entschädigung auf EUR 20.000 je Einleger 
vergleichsweise gering. 

(7) Aufgrund der Finanzmarktkrise musste der Einlagensicherungsfonds bereits in 
mehreren Fällen (zum Beispiel IKB, Hypo Real Estate und Düsseldorfer 
Hypothekenbank) in erheblicher Höhe Unterstützungs- und Entschädigungsleistungen 
erbringen. Deshalb verfügt der Einlagensicherungsfonds gegenwärtig über [nicht 
ausreichende liquide Mittel] um die Entschädigungsleistung in Höhe von EUR  [5,5-
7,5] Mrd. zu gewährleisten. Da die Entschädigung bis Ende [Monat] 2009 durchgeführt 
werden muss, ist vor diesem Hintergrund eine  […] Refinanzierung der  […] 
Entschädigungsleistung in Höhe von EUR  [5,5-7,5] Mrd. notwendig.  

 

2.3. Die Maßnahmen 

(8) Die Refinanzierung der Entschädigungsleistungen wird durch die SdB erfolgen. Die 
SdB wird mit einem Kapital von ca. EUR  [400.000-600.000] ausgestattet und 
refinanziert die vom Einlagensicherungsfonds zu leistenden Entschädigungen durch 
Begebung von Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 6,7  Mrd. zzgl. Zinsen in 
Höhe von voraussichtlich  [25-35] Basispunkten über dem Drei-Monats-Euribor und 
Kosten mit einer Laufzeit von  [24-48] Monaten. Diese Schuldverschreibungen werden 
von einzelnen Mitgliedsinstituten des BdB gezeichnet. Sie werden zum regulierten 
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und erhalten auf Basis des 
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes2 eine Garantie des Sonderfonds 
Finanzmarktstabilisierung (nachfolgend „SoFFin“ genannt), um den Mitgliedsinstituten 
zu ermöglichen, die Schuldverschreibungen zur Beleihung oder für Pensionsgeschäfte 
mit der Bundesbank zu Refinanzierungszwecken zu verwenden.  

(9) Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen durch eine entsprechende Änderung von 
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (nachfolgend „FMStFG“ genannt) und 
Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung3 (nachfolgend „FMStFV“ genannt) 
geschaffen sind, wird für  [ein Viertel - die Hälfte] der Inhaberschuldverschreibungen 
(mit Nennwert von EUR  [1,5-2,5] Mrd.). die Verlängerung der Laufzeit auf insgesamt 
60 Monate angestrebt.  

(10) Als Rahmen für die Garantie des SoFFin wird ein Garantiebereitstellungsvertrag 
geschlossen. Dieser sieht insbesondere vor, dass die SdB dem SoFFin eine 

                                                 
2  Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes vom 17. Oktober 

2008, BGBl. 2008 I S. 1982ff. 

3  Verordnung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes vom 20. Oktober 2008, eBanz 
AT 123 2008 V1. 



 
 
 
 
 
 

 

Avalprovision in Höhe von  [0,8-1,0] % des jeweils ausstehenden Garantiebetrages 
bezahlt.4  

(11) Das bereitgestellte Garantievolumen von EUR 6,7 Mrd. zuzüglich Zinsen und Kosten 
wird durch die Garantie des SoFFin zugunsten der von der SdB zu begebenden 
Schuldverschreibungen vollständig ausgeschöpft. 

(12) Der SoFFin erhält eine Rückgarantie des Einlagensicherungsfonds, die der Höhe nach 
der Garantie des SoFFin entspricht. Der Einlagensicherungsfonds erhält von dem 
SoFFin keine Vergütung für diese Rückgarantie. 

(13) Die SoFFin-garantierten Schuldverschreibungen werden von Mitgliedsbanken des 
Einlagensicherungsfonds gezeichnet. Nachdem SdB den Zeichnungsbetrag erhalten hat, 
leitet sie den gesamten Emissionserlös von EUR 6,7 Mrd. im Rahmen eines 
Darlehensvertrages an den Einlagensicherungsfonds weiter.5 Dieser Kredit hat eine mit 
den Schuldverschreibungen identische Laufzeit. Der Einlagensicherungsfonds 
verwendet die Darlehensvaluta zur Entschädigung der Einleger der Lehman Brothers 
Deutschland. 

(14) Die deutsche Behörden erwarten, dass der BdB etwa [ein Drittel – zwei Drittel] des 
Kreditvolumens durch Erträge aus der Verwertung der Insolvenzmasse der Lehman 
Brothers Deutschland sowie aus Freistellungsansprüchen gegen deren insolvente 
Muttergesellschaft Lehman Brothers Holdings, Inc. refinanzieren kann. Diese hatte sich 
gegenüber dem Einlagensicherungsfonds verpflichtet, ihn von etwaigen 
Entschädigungsleistungen für die Einleger ihrer deutschen Tochtergesellschaft 
freizustellen. Ein Großteil des verbleibenden Betrages wird über die Laufzeit des 
Kredits durch die Jahres- und Sonderumlagen bei den Mitgliedsbanken des 
Einlagensicherungsfonds und erforderlichenfalls eine Anschlussfinanzierung durch 
Mitgliedsbanken des BdB finanziert.6 Die SdB verwendet die vom BdB geleisteten 
Zins- und Tilgungszahlungen, um die Zinsen für die Schuldverschreibungen zu 
begleichen und diese nach Fälligkeit zurückzuzahlen. 

(15) Je nach zeitlichem Anfall der erwarteten Abschlagszahlungen auf die Insolvenzquote 
der Lehman Brothers Deutschland und der Zahlung von Jahres- und Sonderzahlungen 

                                                 
4  Außerdem soll die SdB der SoFFin eine Bereitstellungsprovision von  [0-0,3]% p.a. des maximalen 

Garantievolumens von bis zu EUR 6,7 Mrd. zahlen, soweit dieses Volumen noch nicht durch eine 
tatsächlich ausgelegte Garantie ausgeschöpft ist. Dies wird jedoch planmäßig sofort nach Bereitstellung der 
Garantie der Fall sein, so dass praktisch keine nennenswerten Zahlungen von Bereitstellungsprovision zu 
erwarten sind. 

5  Für den Zinssatz des Darlehens gilt das Prinzip der Kostendeckung, das heißt dieser wird nur geringfügig 
über dem Zinssatz der Garantie von  [0,8-1]% plus dem Zinssatz für die Schuldverschreibungen von 
voraussichtlich Euribor  +  [0,1-0,5]% liegen. 

6  Wenn zur Ablösung eines Teils der Inhaberschuldverschreibungen mit Nennwert von EUR  [1,8-2,8] Mrd. 
neue Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von insgesamt  [50-72] Monaten emittiert werden, 
wird die Laufzeit des Kredits für einen Teilbetrag in gleicher Höhe verlängert werden. 



 
 
 
 
 
 

 

durch die am Einlagensicherungsfonds mitwirkenden  Mitgliedsbanken des BdB sind 
vorzeitige Teilrückführung des von der SdB ausgereichten Kredits sowie der von ihr 
begebenen Inhaberschuldverschreibungen möglich und vorgesehen.  

3. BEMERKUNGEN DEUTSCHLANDS 

(16) Deutschland hat die Maßnahme als Beihilfe angemeldet. Deutschland vertritt die 
Auffassung, dass die Beihilfe gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag 
genehmigungsfähig ist, da sie zur Behebung einer beträchtlichen Störung im 
Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates notwendig ist. 

(17) Deutschland ist der Auffassung, dass die Beihilfemaßnahme mit der Behebung einer 
gesamtwirtschaftlichen Störung gerechtfertigt werden kann, da die drei von der 
Kommission entwickelten Kriterien, Geeignetheit, Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit, im vorliegenden Fall alle erfüllt sind.  

(18) Deutschland führt an, dass die SoFFin-Garantie zugunsten der SdB geeignet ist zur 
Behebung der Finanzmarktkrise beizutragen. Sie sichert die reibungslose Entschädigung 
der Einleger der Lehman Brothers Deutschland und stärkt damit das Vertrauen der 
Bankkunden in die Leistungsfähigkeit der Einlagensicherungssysteme in Deutschland 
insgesamt. Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Refinanzierung der 
Einlegerentschädigung hätten einen unwiederbringlichen Vertrauensverlust für die 
gesamte deutsche Finanzwirtschaft zur Folge. 

(19) Zusätzlich ist Deutschland der Auffassung, dass die Maßnahme auf das zur Erreichung 
ihres Ziels notwendige Minimum beschränkt ist und in der den Wettbewerb am 
wenigsten verzerrenden Form erfolgt. Die Garantie beschränke sich auf den Betrag von 
EUR  [5,5-7,5] Mrd. zzgl. Zinsen und Kosten, der nach gegenwärtiger Kenntnis zur 
Entschädigung der Lehman-Einleger notwendig ist. Überschüssige Liquidität wird der 
SdB oder dem BdB nicht zugeführt. Der Einlagensicherungsfonds musste in der 
aktuellen Finanzmarktkrise bereits in mehreren Fällen (zum Beispiel IKB, Hypo Real 
Estate und Düsseldorfer Hypothekenbank) erhebliche Mittel aufbringen.  

(20) Deutschland erklärt, dass die Beihilfe eine Überbrückungsfinanzierung für die 
Entschädigungszahlungen an die Lehman-Einleger ermöglicht, die letztlich aus der 
Verteilung der Insolvenzmasse sowie aus Umlagen bei den Mitgliedsbanken des 
Einlagensicherungsfonds finanziert werden. Auf diese Weise kann vermieden werden, 
dass die [...] Ergebnissituation der Mitgliedsbanken durch eine kurzfristig 
aufzubringende [...] aufwandswirksame Umlage [...] belastet wird. Die Beihilfe 
ermöglicht es den Mitgliedsbanken, nur den nach den Rückflüssen aus der 
Insolvenzmasse verbleibenden Restbetrag - und dies verteilt über einen Zeitraum von  
[24-48] Monaten – aufbringen zu müssen. Auf diese Weise kann eine Verschärfung der 
gegenwärtigen Vertrauenskrise in der Finanzwirtschaft vermieden und die Stabilität des 
deutschen Finanzsystems gestärkt werden. 

(21) Deutschland erklärt, dass von der Beihilfe nur eine geringe Wettbewerbsverzerrung 
ausgeht, da die unmittelbar begünstigte SdB selbst nicht werbend tätig wird, die 



 
 
 
 
 
 

 

mittelbar begünstigten privaten Banken miteinander im Wettbewerb stehen und die 
positiven Wirkungen der Beihilfe auf die Finanzmarktstabilität der gesamten 
Finanzwirtschaft zugute kommen.  

(22) Deutschland führt an, dass die SdB gegenwärtig nicht die Mittel besitzt, um den an den 
Einlagensicherungsfonds zu vergebenden Kredit mit 7 % Kernkapital (mindestens EUR  
[400-520] Mio.) zu unterlegen. Die hierzu zu erbringende Mittelausstattung ist  
[kurzfristig nicht darstellbar] Die BaFin hat die SdB auch nach § 2 Abs. 4 Satz 1 KWG 
von den herkömmlichen Aufsichtsbestimmungen des KWG insgesamt befreit.  

(23) Deutschland sichert zu, dass die SdB nicht aktiv am Markt tätig wird. Die Tätigkeit der 
SdB wird auf die Unterstützung der Einlegerentschädigung beschränkt und nicht zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs im Bankenmarkt führen. Die SdB wird 
ausschließlich zur Abwicklung der Entschädigung der Lehman-Gläubiger tätig. Das 
Geschäftsvolumen erreicht mit Begebung der SoFFin-garantierten 
Schuldverschreibungen und Ausreichung des dadurch finanzierten Kredits an den BdB 
seinen Höhepunkt und verringert sich nach Maßgabe der Rückführung des Kredites 
bzw. der Tilgung der Schuldverschreibungen. Neugeschäft wird nicht angestrebt. In 
Betracht kommt nur die potentielle Übernahme weiterer Aufgaben in Zusammenhang 
mit Hilfemaßnahmen der Einlagensicherung. Deutschland  hebt insbesondere folgende 
Geschäftsbeschränkungen hervor: 

• Die SdB darf nicht werbend tätig sein. 
• Die SdB darf die vom Erlaubnisumfang erfassten Bankgeschäfte bzw. 

Finanzdienstleistungen nur im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgabe, der 
Unterstützung der Mitgliedsbanken des Einlagensicherungsfonds im Interesse 
der Einleger, insbesondere der Refinanzierung des Einlagensicherungsfonds, 
durchführen. 

(24) Die Rückgarantie des BdB würde nach Ansicht Deutschlands dazu führen, dass der 
SoFFin als Sicherheit für seine Verpflichtung aus der Garantie letztlich die Finanzkraft 
der Mitgliedsbanken des BdB, die fast den gesamten privaten Bankensektor in 
Deutschland ausmachen, zur Verfügung steht. Reichen die Mittel des 
Eigenlagensicherungsfonds zur Begleichung von Verpflichtungen aus der Rückgarantie 
nämlich nicht aus, kann sich der Einlagensicherungsfonds durch Sonderumlagen 
zusätzliche Mittel von seinen Mitgliedsbanken beschaffen. 

(25) Deutschland erklärt, dass mit Ausnahme der Anforderungen an die 
Eigenmittelausstattung alle Voraussetzungen der deutschen Beihilferegelung zum 
Rettungspaket für Finanzinstitute in Deutschland (nachfolgend 
„Finanzbeihilferegelung“ genannt)7 erfüllt sind. Dies betrifft sowohl die in FMStFG und 
FMStFV genannten Voraussetzungen, als auch die zusätzlichen Bedingungen, die sich 
aus der Finanzbeihilferegelung ergeben. 

                                                 
7  Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 im Fall N 625/2008 Rettungspaket für 

Finanzinstitute in Deutschland, noch nicht veröffentlicht. 



 
 
 
 
 
 

 

(26) Insbesondere würde die SdB für die Garantie eine gemäß der Finanzbeihilferegelung 
marktgerechte Vergütung bezahlen. Danach muss die Avalprovision mindestens 0,5% 
zuzüglich einer Risikoprämie in Höhe des Median des 5-Jahres Credit Default Swap 
(nachfolgend „CDS“ genannt) Spread im Zeitraum 1. Januar 2007 bis 31. August 2008 
betragen. Da für die SdB keine CDS-Daten zur Verfügung stehen und sie über kein 
eigenes Rating verfügt, ist nach den Empfehlungen der Europäischen Zentralbank vom 
20. Oktober 2008 auf eine Risikoprämie in Höhe des Median des 5-Jahres CDS Spread 
im genannten Zeitraum für eine Vergleichsgruppe großer Banken der Eurozone 
zurückzugreifen. Diese Risikoprämie wurde vom SoFFin mit  [0,35-0,55]% beziffert 
und von der Deutschen Bundesbank bestätigt. Die von der SdB für die SoFFin-Garantie 
zu zahlende Avalprovision von  [0,8-1,0]% entspräche dieser Risikoprämie von  [0,35-
0,55]% zuzüglich 0,5% und würde damit in Einklang mit der Finanzbeihilferegelung 
stehen.8 

4. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

4.1 Vorliegen einer Beihilfe 

(27) Die Kommission stellt zunächst in Übereinstimmung mit den deutschen Behörden fest, 
dass die angemeldete Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 
Absatz 1 EG-Vertrag zugunsten der SdB darstellt. Denn es handelt sich bei der SoFFin-
Garantie um staatliche Mittel, die die SdB und damit alle Mitgliedsbanken des BdB 
begünstigen und die mithin den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen 
und den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen, an dem die Mitgliedsbanken 
des BdB als international tätige Banken teilnehmen.  

(28) Insbesondere stellt die Kommission fest, dass der SdB aus der Maßnahme ein selektiver 
Vorteil erwächst. Die Kommission erinnert daran, dass jegliche mit staatlichen Mitteln 
finanzierte Intervention, durch die ein Unternehmen begünstigt wird, gemäß Artikel 87 
Absatz 1 EG-Vertrag eine staatliche Beihilfe darstellt, es sei denn, ein unter normalen 
marktwirtschaftlichen Bedingungen handelnder Investor hätte ebenfalls eine solche 
Maßnahme zu diesen Bedingungen ergriffen.9 Die Entscheidung der SoFFin, die in 
Rede stehende Garantie zur Verfügung zu stellen, muss somit dem Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors genügen, damit staatliche Beihilfeelemente 
ausgeschlossen werden können. Hierzu stellt die Kommission fest, dass ein 
marktwirtschaftlich handelnder Investor in der gegenwärtigen Vertrauenskrise, die den 
Kapitalmarkt erfasst hat, eine Garantie in dem Umfang und zu diesen Bedingungen 
nicht gegeben hätte.10   

                                                 
8  Wenn zur Ablösung eines Teils der Inhaberschuldverschreibungen mit Nennwert von EUR  [1,5-2,5] Mrd. 

neue Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von insgesamt  [50-72] Monaten emittiert werden, 
wird die SdB für die SoFFin-Garantie eine Prämie in gleicher Höhe von  [0,8-1,0]% bezahlen.  

9  Cf. Mitteilung der Kommission über öffentliche Unternehmen in der verarbeitenden Industrie, ABl. C 
307 vom 13.11.1993, S. 3. 

10  So bereits Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 im Fall N 625/2008 Rettungspaket für 
Finanzinstitute in Deutschland, Rdnr. 44, noch nicht veröffentlicht. 



 
 
 
 
 
 

 

4.2 Vereinbarkeit der finanziellen Unterstützungsmaßnahmen 

4.2.1. Anwendung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe  b EG-Vertrag 

(29) Deutschland beabsichtigt, eine Garantiemaßnahme an die SdB zu gewähren, da diese 
zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben notwendig ist. Unter 
den gegenwärtigen Umständen im Finanzmarkt hat die Kommission bereits akzeptiert, 
solche Maßnahmen in direkter Anwendung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-
Vertrag zu untersuchen11. 

(30) Nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag ist die Kommission befugt, eine 
Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, wenn sie zur 
"Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftslebens eines Mitgliedsstaats" 
beiträgt. Die Kommission weist darauf hin, dass das Gericht erster Instanz 
nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-
Vertrag restriktiv anzuwenden ist, so dass die Beihilfe nicht nur einem Unternehmen 
oder einem Wirtschaftszweig zugute kommen darf, sondern der Beseitigung einer 
Störung im gesamten Wirtschaftsleben eines Mitgliedsstaats dienen muss.12  

4.2.2. Vereinbarkeit unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe  b EG-Vertrag 

(31) Gemäß der Mitteilung der Kommission zur Anwendung der Beihilfenregeln auf 
Maßnahmen zu Gunsten von Finanzinstitutionen im Kontext der gegenwärtigen 
Finanzkrise13 (nachfolgend "Bankenmitteilung" genannt) muss im Rahmen der 
Anwendung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag hervorgehoben werden, 
dass eine Beihilfe oder Beihilferegelung nur dann als mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar erklärt werden kann, wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen des Artikels 
87 Absatz 3 EG-Vertrag erfüllt, wobei gleichzeitig die allgemeinen Ziele des Vertrags 
und insbesondere Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 4 Absatz 2 EG-Vertrag 
zugrunde gelegt werden, nach denen derartige Maßnahmen folgende Voraussetzungen 
erfüllen müssen14: 

                                                 
11  Vgl. Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 im Fall N 625/2008 Rettungspaket für 

Finanzinstitute in Deutschland, Rdnr. 47 noch nicht veröffentlicht. 
12  Vgl. grundsätzlich verbundene Rs. T-132/96 und T-143/96, Freistaat Sachsen und Volkswagen 

AG/Kommission, Slg. 1999, II-3663, Rdnr. 167. Bestätigt in den Entscheidungen der Kommission in der 
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13  Mitteilung der Kommission — Die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen 
zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der derzeitigen globalen Finanzkrise, ABl. C 270, 25. 
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14  Cf. Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 im Fall N 625/2008 Rettungspaket für 
Finanzinstitute in Deutschland, noch nicht veröffentlicht. 



 
 
 
 
 
 

 

a. Geeignetheit: Die Maßnahme muss genau auf das Ziel ausgerichtet sein, in diesem 
Fall die Behebung einer beträchtlichen Störung des Wirtschaftslebens. Dies wäre 
nicht der Fall, wenn die Maßnahme nicht geeignet ist, die Störung zu beheben. 

b. Notwendigkeit: Ohne die Beihilfemaßnahme in dem jeweiligen Umfang und der 
jeweiligen Form würde das Ziel nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass sich die 
Maßnahme auf das zur Verwirklichung des Ziels erforderliche Mindestmaß 
beschränkt und in der Form erfolgt, die sich am besten für die Behebung der 
Störung eignet. Wenn eine geringere Beihilfe oder eine Maßnahme mit weniger 
wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen (z. B. eine zeitlich und im Umfang 
begrenzte Garantie statt einer Kapitalzuführung) genügen würde, um die 
beträchtliche Störung des Wirtschaftslebens zu beheben, dann wäre die fragliche 
Maßnahme nicht notwendig. Dieser Ansatz wurde in der ständigen 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bestätigt15. 

c. Verhältnismäßigkeit: Die positiven Auswirkungen der Maßnahme müssen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu den durch die Maßnahme verursachten 
Verfälschungen des Wettbewerbs stehen; nur so ist gewährleistet, dass sich die 
Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der zur Erreichung der gesteckten Ziele 
ergriffenen Maßnahmen auf das Mindestmaß beschränken. Dies ergibt sich aus 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g EG-Vertrag und Artikel 4 Absatz 1 EG-Vertrag, 
nach denen die Gemeinschaft die Aufgabe hat, das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts und einen freien Wettbewerb zu gewährleisten. Deshalb sind nach 
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag alle staatlichen oder aus staatlichen Mittel 
gewährte selektive Maßnahmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen könnten, untersagt. Für jede staatliche Beihilfe, die nach der 
Ausnahmeregelung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag genehmigt 
wird, muss sichergestellt sein, dass diese auf das zur Erreichung des verfolgten 
Ziels erforderliche Mindestmaß beschränkt ist und dass die sich daraus ergebenden 
Wettbewerbsverfälschungen so gering wie möglich gehalten werden.  

(32) In der Bankenmitteilung werden generelle Bedingungen für Stützungsmaßnahmen in 
der Finanzkrise, unter anderem für Garantien, aufgestellt. Diese Prinzipien sind nicht 
nur für Beihilferegelungen, sondern mutatis mutandis auch für individuelle Fälle 
anzuwenden.  

(33) Am 12. Dezember 2008 hat die Kommission die Finanzbeihilferegelung genehmigt. 
Diese gründet sich im Wesentlichen auf die Bestimmungen des FMStFG und der 
FMStFV. Soweit im vorliegendem Fall den der Finanzbeihilfenregelung zu Grunde 
liegenden Bedingungen entsprochen wird, obwohl die Maßnahmen selbst außerhalb der 

                                                 
15  Siehe Urteil in der Rs. 730/79, Philip Morris, Slg. 1980, 2671. Dieses Urteil wurde vor kurzem vom 

Europäischen Gerichtshof in seinem Urteil vom 15. April 2008 in der Sache C-390/06, Nuova Agricast v 
Ministero delle Attività Produttive, bestätigt, wo es heißt: „Wie aus dem Urteil vom 17. September 1980, 
Philip Morris Holland/Kommission (730/79, Slg. 1980, 2671, Rdnr. 17), hervorgeht, kann eine Beihilfe, die 
die finanzielle Lage des begünstigten Unternehmens verbessert, ohne zur Erreichung der in Art. 87 Abs. 3 
EG vorgesehenen Ziele notwendig zu sein, nicht als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen 
werden.“ 



 
 
 
 
 
 

 

Finanzbeihilfenregelung durchgeführt werden, kann die Kommission davon ausgehen, 
dass die Maßnahmen mit dem gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Kommission 
bestätigt die Auffassung von Deutschland, dass mit Ausnahme der Anforderungen an 
die Eigenmittelausstattung alle Voraussetzungen der Genehmigungsentscheidung zur 
Finanzbeihilferegelung erfüllt sind.  

(34) Die Kommission hat in der Genehmigungsentscheidung zur Finanzbeihilferegelung 
bereits festgestellt, dass eine Garantieregelung als ein geeignetes Mittel zur 
Überwindung der gegenwärtigen Schwierigkeit auf den Finanzmärkten angesehen 
werden kann.16 Die Kommission hat keine Anhaltspunkte, dies im Falle der 
vorliegenden, durch die SoFFin bereit gestellten Garantie anders zu beurteilen.  

(35) Allerdings sollen nach Punkt 10 der Finanzbeihilferegelung nur Kreditinstitute mit einer 
Kernkapitalquote von mindestens 7% eine Garantie in Anspruch nehmen dürfen. Die 
SdB kann den an den Einlagensicherungsfonds zu vergebenden Kredit nicht wie in der 
Finanzbeihilferegelung festgelegt, mit 7 % Kernkapital unterlegen.  

(36) Jedoch ist im Vergleich der hier in Rede stehenden Einzelmaßnahme mit der 
Finanzbeihilferegelung darauf hinzuweisen, dass letztere eine Rahmenregelung 
darstellt, mit der die Vereinbarkeit einer Beihilfe in diesem Rahmen bestimmt wird. Es 
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass von diesem Rahmen in wohl begründeten 
Einzelfällen nach Einzelanmeldung abgewichen werden kann. 

(37) Das ist vorliegend der Fall. Von der Verpflichtung zur angemessenen 
Eigenkapitalausstattung kann ausnahmsweise abgewichen werden, da die SdB nicht 
aktiv am Markt tätig wird und auch sonst von den normalen aufsichtsrechtlichen 
Pflichten für Banken von der deutschen Bankenaufsicht befreit ist.  

(38) In der Tat wird die SdB ausschließlich zur Abwicklung der Entschädigung der Lehman-
Gläubiger tätig und übt keine Bankentätigkeit im eigentlichen Sinne aus. Ihre Tätigkeit 
kann somit nicht zu einer unverhältnismäßigen Verzerrung des Wettbewerbs im 
Bankenmarkt führen. Eine solche Verzerrung ergibt sich auch nicht aus mittelbaren 
Beihilfe an die Mitgliedsbanken, da aufgrund der breiten Mitgliedschaft des 
Einlagensicherungsfonds so gut wie alle privaten Kreditinstitute betroffen sind, und 
zusätzlich durch die positiven Wirkungen der Beihilfe auf die Finanzmarktstabilität  
mithin eine den ganzen Sektor begünstigende Streuung gegeben ist.   

(39) Dies wird insbesondere bestätigt durch die Befreiung, die die BaFin der SdB nach § 2 
Abs. 4 Satz 1 des KWG von den herkömmlichen Aufsichtsbestimmungen des KWG 
erteilt hat. In diesem Zusammenhang musste sich die SdB insbesondere verpflichten 
ihren Gläubigerkreis im Wesentlichen auf ihre Mitglieder zu beschränken, nicht 
werbend tätig zu sein und die vom Erlaubnisumfang erfassten Bankgeschäfte bzw. 
Finanzdienstleistungen nur im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgabe, nämlich zur 
Refinanzierung des Einlagensicherungsfonds durchzuführen.  

                                                 
16  Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 im Fall N 625/2008 Rettungspaket für 

Finanzinstitute in Deutschland, Punkt 77 noch nicht veröffentlicht. 



 
 
 
 
 
 

 

(40) Außerdem ist das Argument Deutschlands plausibel, dass die SdB zwar grundsätzlich 
die zur Eigenmittelausstattung notwendigen zusätzlichen Mittel durch Sonderumlagen 
von seinen Mitgliedsbanken beschaffen könnte, dies jedoch das Ziel der Maßnahme, 
nämlich eine zusätzliche Belastung der Liquiditätssituation der Mitgliedsbanken in der 
derzeitigen Marktsituation zu vermeiden, weitgehend konterkarieren würde. Auch ist es 
nicht ohne Bedeutung, dass der SoFFin stattdessen eine Rückgarantie des 
Einlagensicherungsfonds erhält, die eine Sicherheit für den SoFFin für seine 
Verpflichtung aus der Garantie darstellt, deren Finanzkraft wiederum den 
Mitgliedsbanken des BdB entspricht, die fast den gesamten privaten Bankensektor in 
Deutschland ausmachen.  

(41) Was den Geltungsbereich der vorliegenden Maßnahme betrifft, entspricht dieser 
grundsätzlich den Anforderungen der Genehmigungsentscheidung zur 
Finanzbeihilferegelung, da sie sich auf eine einmalige kurz- bis mittelfristige 
Refinanzierung der Ende Januar durch die SdB zu bezahlenden 
Entschädigungsleistungen und nicht auf nachrangige Verbindlichkeiten bezieht. 

(42) Allerdings soll nach der Entscheidung der Kommission zur Finanzbeihilfenregelung die 
Laufzeit der Garantie für neue Verbindlichkeiten grundsätzlich höchstens drei Jahre 
betragen. Hiervon können jedoch gemäß der Entscheidung in begründeten 
Ausnahmefällen und in beschränkter Höhe von einem Drittel (des gesamten 
Garantierahmens) Ausnahmen in Form einer längeren Laufzeit von maximal fünf Jahren 
gemacht werden.  

(43) Vorliegend folgt eine solche Begründung für die verlängerte Laufzeit der Garantien aus 
der Tatsache, dass der BdB wahrscheinlich nur [ein Drittel – zwei Drittel]des 
Kreditvolumens durch Erträge aus der Verwertung der Insolvenzmasse der Lehman 
Brothers Deutschland sowie aus Freistellungsansprüchen gegen deren insolvente 
Muttergesellschaft Lehman Brothers Holdings, Inc. refinanzieren kann. Ein [Teil] des 
verbleibenden Betrages wird über die Laufzeit des Kredits durch die Jahres- und 
Sonderumlagen bei den Mitgliedsbanken des Einlagensicherungsfonds refinanziert. Da 
die Jahresumlagen der Mitgliedsbanken nicht ausreichen um den verbleibenden Betrag 
innerhalb von [30-50] Monaten  zurückzubezahlen und in der gegenwärtigen Situation 
Sonderumlagen die Mitgliedsbanken, die sich bereits in einer finanziell sehr 
angespannten Situation befinden, zusätzlich finanziell schwer belasten würden, ist 
geplant zumindest ein Drittel der Inhaberschuldverschreibungen mit einer längeren 
Laufzeit emittiert werden. Insofern kann die Besicherung [eines Viertels – der Hälfte] 
der Schuldtitel für  [3 - 6] Jahre akzeptiert werden. 

(44) Im Weiteren ist zur Verhältnismäßigkeit festzustellen, dass der Beihilfebetrag 
vorliegend durch eine marktorientierte Prämie minimiert wird. Die von der SdB zu 
bezahlende Prämie orientiert sich an dem von der Europäischen Zentralbank in ihren 
Empfehlungen vom 20. Oktober 2008 in Punkt 3 bis 8 beschriebenen Höhe. Die 
Europäische Zentralbank sieht in ihrer Empfehlung eine Bereitstellungsprämie von in 
der Regel 0,5% zuzüglich einer Risikoprämie in Höhe des Median des 5-Jahres CDS 
Spread im Zeitraum 1. Januar 2007 bis 31. August 2008 vor. Soweit keine CDS-Daten 
zur Verfügung stehen und eine Bank über kein eigenes Rating verfügt, soll nach der 



 
 
 
 
 
 

 

Empfehlung auf eine Risikoprämie in Höhe des Median des 5-Jahres CDS Spread im 
genannten Zeitraum für eine Vergleichsgruppe großer Banken der Eurozone zurück 
gegriffen werden. Diese Risikoprämie wurde vom SoFFin mit  [0,35-0,55]% beziffert 
und von der Deutschen Bundesbank bestätigt. Die vorgesehene Prämie sollte sich 
mithin auf  [0,8-1,0]% beziffern. Dem entspricht die von der SdB zu zahlende Prämie. 

(45) Schließlich enthält die Garantie die gleichen strengen Verhaltensbeschränkungen wie 
die Finanzbeihilferegelung.  

(46) Die Kommission kommt auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass die 
Garantieregelung als geeignet, notwendig und verhältnismäßig anzusehen ist. 

5. ENTSCHEIDUNG 

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die Maßnahme eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt.  

Da die Maßnahme die Bedingungen unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag 
erfüllt, ist die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar, so dass die Kommission keine 
Einwände gegen sie erhebt. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht offengelegt werden sollen, 
werden Sie gebeten, bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Schreibens einen mit Gründen versehenen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu stellen. 
Andernfalls geht die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der Angaben und 
der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in der verbindlichen 
Sprachfassung auf folgender Website einverstanden sind: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm  

Der Antrag ist per Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu richten: 

• Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Staatliche Beihilfen 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 
1049 BRÜSSEL, BELGIEN 
Telefax: (32-2) 296 12 42 

 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung, 

 
Für die Kommission 

 
Neelie KROES 

Mitglied der Kommission 


